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1 Vorbemerkung 
Die Gemeinde Eppishausen verfügt über einen rechtskräftigen Flächennut-
zungsplan.  
 
Die plangegenständlichen Grundstücke sind im Flächennutzungsplan als Flä-
chen für die Landwirtschaft vorgetragen. 
 

 
Auszug aus Flächennutzungsplan Gemeinde Eppishausen 

 
Die Grundstücke sind im gültigen Flächennutzungsplan als Waldfläche vorge-
tragen.  
 

 

2 Veranlassung der Änderung des Flächennutzungsplanes 
 

Anlass zur Änderung des Flächennutzungsplanes ist die Aufstellung des Be-
bauungsplanes “RuheForst bei der Moosburg in Haselbach“ Gemeinde 
Eppishausen im Parallelverfahren.  
 
Die Gemeinde Eppishausen möchte mit dem Bebauungsplan im Parallelverfah-
ren Rechnung tragen, dass hinsichtlich der gesellschaftlichen Veränderungen 
und der großen Mobilität der Menschen, seit geraumer Zeit zunehmend natur-
nahe Bestattungsformen mit geringen bis keinem Pflegeaufwand als Alternative 
zu den klassischen Friedhöfen wünschen und anfordern. Um dem steigenden 
Interesse, auch der Bürger der näheren Umgebung, gerecht zu werden, möchte 
die Gemeinde Eppishausen ergänzend zu den klassischen Friedhöfen auch ei-
nen RuheForst als alternative, naturnahe Bestattungsform anbieten. Der Träger 
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dieses Vorhabens wird die Gemeinde Eppishausen sein, während der Forstbe-
trieb Fugger als Eigentümer die Flächen bereitstellt und gleichzeitig als Erfül-
lungshilfe für die Gemeinde Eppishausen tätig wird. 
Ziel dieser Bauleitplanung ist es, eine forstwirtschaftlich genutzte Waldfläche 
östlich des Ortsteils Haselbach der Gemeinde Eppishausen als RuheForst aus-
zuweisen. 
 
Die vorliegende Bauleitplanung hat die Aufgabe, planungsrechtliche Vorausset-
zungen zu schaffen und zu gewährleisten, dass sich die bauliche und sonstige 
Nutzung der Grundstücke in seinem Geltungsbereich geordnet und vor allem, in 
städtebaulicher und umweltbewusster Hinsicht unter Berücksichtigung der Ver-
träglichkeit für Landschaft und Natur, sinnvoll entwickeln. 
 
Der Aufstellungsbeschluss zu der vorliegenden Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wurde am 23.02.2023 gefasst. 
 
Für die Änderung des Flächennutzungsplanes wird ein Verfahren nach § 2 
BauGB durchgeführt. 

 
3 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

 
3.1 Aufstellungsbeschluss und Verfahren 

Der Gemeinderat der Gemeinde Eppishausen hat gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
und mit Sitzung vom 23.02.2023 die Änderung des Flächennutzungsplanes für 
den Bereich “RuheForst bei der Moosburg in Haselbach“ Gemeinde Eppishau-
sen beschlossen. Im Parallelverfahren erfolgt die Aufstellung des Bebauungs-
planes “RuheForst bei der Moosburg in Haselbach“ Gemeinde Eppishausen 
 

3.2 Landes- und Regionalplanung 
 

3.2.1 Regionalplan der Region Donau-Iller, 2019 
Der Regionalplan der Region Donau-lller befindet sich derzeit in der Gesamt-
fortschreibung. Grundsätzlich wird die rechtsgültige Fassung betrachtet. Zudem 
wird der Entwurfsstand der Gesamtfortschreibung vom 23.07.2019 auf Ände-
rungen überprüft. 
Die Gemeinde Eppishausen ist laut Regionalplan (RP) der Region Donau-lller 
nicht als zentraler Ort geführt. Der Ortsteil Haselbach liegt nahe der Entwick-
lungsachse mit überregionaler Bedeutung Günzburg – Krumbach - Mindelheim 
- Die Karte 2 „Siedlung und Versorgung" und die Karte 3, Landschaft und Erho-
lung" des verbindlichen Regionalplans treffen keine weiteren Aussagen zu dem 
Planungsgebiet (Regionalverband Donau-lller, 1987). 
In der Raumnutzungskarte des Entwurfs der Gesamtfortschreibung sind die 
Flächen des Planungsgebietes als Vorranggebiet für die Erholung (PS B I 6 Z 
(3)) dargestellt. 
Im Folgenden werden die in der Textfassung des derzeit noch verbindlichen 
Regionalplans gefassten Ziele und Grundsätze dargestellt. 
 
B I Natur und Landschaft 
1. landschaftliches Leitbild 
1.1 Die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts sowie die Regenerationsfähigkeit 
der natürlichen Lebensgrundlagen in der Region Donau-lller sollen gesichert 
und wo notwendig wiederhergestellt werden. 
5. Gestaltungs- Pflege- und Sanierungsmaßnahmen in der freien Landschaft 
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5.2 Im Bereich der Donau-lller-Lech-Schotterplatten soll auf die Umwandlung 
von Nadelwäldern in standortgerechte Mischwälder und auch die Sicherung na-
turnaher Waldränder in den Tälern der Nebenflüsse der Donau hingewirkt wer-
den. 
 
B III Land- und Forstwirtschaft 
2. Forstwirtschaft 
2.1.1 Der Wald in der Region Donau-Iller soll aus ökologischen, ökonomischen 
und landschaftspflegerischen Gründen erhalten und möglichst vermehrt wer-
den, insbesondere in den waldarmen Talräumen von Donau, Riß, lller, Wertach, 
Floßach und Mindel sowie in der Umgebung von Ulm/Neu—Ulm, Memmingen 
und Laupheim. An den Flüssen Dürnach, Rottum, Rot, Roth, Günz und Kammel 
soll der Wald einschließlich des uferbegleitenden Bewuchses nach Fläche und 
Verteilung erhalten und vermehrt werden.  
Die größeren geschlossenen Waldgebiete, insbesondere die Hänge von 
Schmiech-, Blau-, Lauter- und Lonetal, die Waldungen in der Umgebung von 
Biberach a.d. Riß, westlich und südlich von Ulm, nördlich von Langenau, zwi-
schen Memmingen und Babenhausen, zwischen Mindelheim und Bad Wörish-
ofen sowie der Roggenburger Forst und das Waldgebiet um lllereichen, sollen 
in ihrer Flächenausdehnung erhalten bleiben. Auf die Erhaltung gefährdeter 
Waldflächen im Bereich des Naturparks „Augsburg — Westliche Wälder“ soll 
besonderer Wert gelegt werden. Eine weitere Zerschneidung durch Infrastruk-
turmaßnahmen soll möglichst vermieden werden. 
 
2.5.1 Strukturmängel des Waldes, insbesondere im stark parzellierten Privat-
wald [...] im Landkreis Unterallgäu, sollen durch überbetriebliche Zusammenar-
beit, Beratung und Betreuung der Waldbesitzer beseitigt werden. [.„] 
2.6.1 In der Region Donau-lller soll durch eine standortgerechte Baumartenwahl 
darauf hingewirkt werden, dass der Wald seine verschiedenen Funktionen mög-
lichst gut erfüllen kann. Standort- und funktionsgerechte Mischbestände sollen 
erhalten oder wiederhergestellt werden. Nicht standortgerechte Bestockungen 
sollen langfristig im Zuge der Verjüngung umgebaut werden. 
 
B VI Bildungswesen; allgemeine Kulturpflege 
2. Allgemeine Kulturpflege 
2.1.4 Die Bodendenkmäler in der Region Donau-lller sollen geschützt und ge-
pflegt werden, insbesondere vor- und frühgeschichtliche Wallanlagen und mit-
telalterliche Burgställe in den Talrändern der Flüsse, die Kastelle und erhalte-
nen Teilstücke römischer Fernstraßen. 
 
Die vorliegende Planung entspricht den Vorgaben des derzeitig noch verbindli-
chen Regionalplanes von 1987. Das kulturhistorische, sehr erkennbare Boden-
denkmal „Moosburg" befindet mittelbar in einem Abstand von ca. 150 m im 
südwestlichen Bereich zum Plangebiet und wird von der Planung nicht tangiert. 
Ungeachtet davon, dass der Wald erhalten bleibt, ist die Nutzung der Waldflä-
che als Friedhof formal im Sinne des Art 2 Abs. 4 BayWaldG betrachtet, als 
Verlust der Waldfläche zu bewerten. Wie auch unter Landesentwicklungspro-
gramm (LEP) erläutert, wird damit Waldfläche im Sinne des Waldgesetzes nicht 
erhalten, obwohl keine Rodung stattfindet. Es ist im Sinne des RuheForstes, 
bereits bestehende Waldflächen dauerhaft zu erhalten und zu sichern. 
 
 
 
 



Gemeinde Eppishausen                                   Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
“RuheForst bei der Moosburg in Haselbach“ 

Begründung mit Umweltbericht - Entwurf 

Fassung vom 25.05.2023 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                                          Seite 6 von 35 
 

 
 

3.2.2 Landesentwicklungsprogramm, 2020 
Bei dem Plangebiet handelt es sich nicht um ein überörtlich bedeutsames Vor-
haben. Eine landesplanerische Beurteilung ist daher nicht erforderlich. 
 
Gemäß Strukturkarte des Landesentwicklungsprogramms Bayern aus dem Jahr 
2020 liegt die Gemeinde Eppishausen Ortsteil Haselbach innerhalb des allge-
meinen ländlichen Raums an der westlichen Grenze der Region Donau-Iller, 
angrenzend an die Region Augsburg. Für diesen Raum und die gegenständli-
che Planung benennen das Landesentwicklungsprogramm Bayern die folgen-
den relevanten Ziele (Z) und Grundsätze (G): 
 
2 Raumstruktur  
2.2.5 Entwicklung und Ordnung des ländlichen Raums  
(G) „Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine 
Funktion als eigenständiger Lebens- […] raum nachhaltig sichern kann, […] und 
weiter entwickeln kann“ 
 
5.4 Land- und Forstwirtschaft 
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen 
(G) Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig strukturierte, multifunkti-
onale und bäuerlich ausgerichtete Landwirtschaft und eine nachhaltige Forst-
wirtschaft in ihrer Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, erneuerbaren Energien und 
nachwachsenden Rohstoffen sowie für den Erhalt der natürlichen Ressourcen 
und einer attraktiven Kulturlandschaft und regionale Wirtschaftskreisläufe sollen 
erhalten, unterstützt und weiterentwickelt werden. 
 
(G) Land- und forstwirtschaftlich genutzte Gebiete sollen erhalten werden. Ins-
besondere hochwertige Böden sollen nur in dem unbedingt notwendigen Um-
fang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden. 
 
7 Freiraumstruktur 
7.1.1 Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft 
(G) Natur und Landschaft sollen als unverzichtbare Lebensgrundlage und Erho-
lungsraum des Menschen erhalten und entwickelt werden. 
 
8 Soziale und kulturelle Infrastruktur 
8.1 Soziales 
(Z) Soziale Einrichtungen und Dienste der Daseinsvorsorge sind in allen Teil-
räumen flächendeckend und bedarfsgerecht vorzuhalten. 
(G) Bei Bedarf sollen interkommunale Kooperationen zu einer flächendecken-
den Versorgung der Bevölkerung mit sozialen Einrichtungen und Diensten der 
Daseinsvorsorge beitragen. 
 
8.4.1 Schutz des kulturellen Erbes 
(G) Die heimischen Bau- und Kulturdenkmäler sollen in ihrer historischen und 
regionalen Vielfalt geschützt und erhalten werden. Historische Innenstädte und 
Ortskerne sollen unter Wahrung ihrer denkmalwürdigen oder ortsbildprägenden 
Baukultur erhalten, erneuert und weiterentwickelt werden. 
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In weiten Teilen widerspricht der vorliegende Bebauungsplan den Zielen und 
Grundsätzen des Landesentwicklungsprogrammes (LEP) nicht. Die Gemeinde 
Eppishausen hält mit der Ausweisung der Waldfläche als RuheForst eine sozia-
le und kulturelle Einrichtung vor, die wie unter Anlass und Zweck der Planauf-
stellung erläutert, den bisher ungedeckten Bedarf an dieser naturnahen Bestat-
tungsform, auch interkommunal, abdecken kann. Auch wenn die Waldbesto-
ckung wie bisher erhalten bleibt, ist die Nutzung der Waldfläche als Friedhof im 
Sinne des Art 2 Abs. 4 BayWaldG formal betrachtet, als Verlust der Waldfläche 
zu bewerten. Betrachtet man die Definition des Waldgesetzes genau, geht, ob-
wohl keine Rodung stattfindet Fläche für die Forstwirtschaft verloren, obwohl 
durch die Nutzung als RuheForst und der damit verbundenen notwendigen Er-
höhung des Laubbaumanteils auch der Naturgenuss (Erholungslandschaft) er-
höht und eine ökologische Aufwertung erreicht wird. Mit dem geplanten Ruhe-
Forst werden bereits bestehende Waldflächen dauerhaft erhalten und gesichert. 
 

3.3 Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 
Der Geltungsbereich befindet sich nicht innerhalb eines Schwerpunktgebietes. 
Dbzgl. kann die vorliegende Bauleitplanung mit dem Zielen des ABSP als ver-
einbar angesehen werden. 
 

3.4 Hinweise zur Umsetzung des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVPG) 
Nach Art 2 Abs. 4 BayWaldG entspricht die Umnutzung einer Waldfläche zu ei-
nem Bestattungswald mit Zweckbestimmung Ruheforst formal einer Rodung, 
auch wenn es im Sinne eines Bestattungswaldes ist, die Waldfläche zu erhalten 
und zu sichern. Da es sich bei dem Planungsgebiet um eine Fläche von unter 
10 ha handelt, unterliegt diese Nutzungsänderung nach Anlage 1 des UVPG 
keiner UVP-Pflicht. Daneben gilt grundsätzlich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 
Anlage 5 des UVPG, dass im Rahmen einer Bauleitplanung nach § 6 BauGB 
eine Strategische Umweltprüfung (SUP) durchgeführt werden muss. Die Um-
setzung der SUP erfolgt im Rahmen des Umweltberichtes, der einen eigen-
ständigen Teil der Begründung innerhalb der Satzungsunterlagen bildet. 
 
Unter Beachtung der rechtlichen Regelung, dass der Umweltbericht nach § 40 i. 
V. m. § 39 Abs. 1 UVPG der Umsetzung des UVPG entspricht und die bestock-
te Fläche innerhalb des Bestattungswaldes dauerhaft erhalten und gesichert 
wird, soll auf eine gesonderte Umweltverträglichkeitsprüfung verzichtet werden. 
Dies ist noch mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Unterallgäu 
sowie mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Abt. Forsten ab-
zustimmen. 
 

 
4 Bestandsituation 

 
4.1 Lage und Größe des Gebiets 

Das Plangebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,5 km östlich des 
Ortsteils Haselbach, südlich der Ortsverbindungsstraße Haselbach-
Obergessertshausen innerhalb der ausgedehnten Fuggerschen Wäldern. 
 
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturraums der „Riedelland-
schaft der lller-Lech-Schotterplatten". 
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Übersichtsplan - unmaßstäblich 

 
Das antragsgegenständliche Baugebiet besitzt eine Fläche von ca. 6,46 ha. 
 

4.2 Geologie, Topografie und Boden 
 
Topografie 
Die plangegenständliche Fläche weist von Nordwesten nach Südosten ein 
leichtes bis mittleres Gefälle von ca. 7 % (583,0 NHN bis 567,0 NHN) auf. 
 
Boden, Grundwasser 
(Angaben dem Umweltatlas entnommen) 
Bindige, fein- bis gemischtkörnige Lockergesteine, gering bis mäßig konsoli-
diert, teils mit organischen Einlagerungen. 
Ton bis Schluff, teils mit Torf, Sand oder Kies: Auenlehm/-mergel, Kolluvien, po-
lygenetische Talfüllungen, jüngere Hochflutablagerungen und Flussmergel. 
 
Mit Grundwasser ist in den oberen Bodenschichten nicht zu rechnen.  
 
Hangwassersituation, wild abfließendes Wasser  
Auf Grund der Hanglage können sich innerhalb der Hanglagen bei Starkregen 
wilde Oberflächenabflüsse bilden. Die jeweiligen Grundstückseigentümer haben 
ihre Gebäude hiergegen eigenverantwortlich zu schützen. Hierbei ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass Nachbargrundstücke keine Nachteile erleiden. Die Vor-
schriften nach § 37 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind zu beachten. 
 
Infolge der vorhandenen Geländeneigung kann es bei Starkniederschlägen 
durch wild abfließendes Wasser zu Beeinträchtigungen kommen. Die Entwäs-
serungseinrichtungen sind so auszulegen, dass wild abfließendes Wasser 
schadlos abgeführt werden kann. Zum Schutz der einzelnen Gebäude vor wild 
abfließendem Wasser sind ggf. Objektschutzmaßnahmen vorzusehen, wobei 
das anfallende Wasser dadurch nicht auf andere Grundstücke abgeleitet wer-
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den darf. Öffnungen in den Gebäuden sind so zu gestalten, dass sog. wild ab-
fließendes Wasser nicht eindringen kann. 
 
Im Weiteren ist das Merkblatt DWA-M 119 „Risikomanagement in der kommu-
nalen Überflutungsvorsorge – Analyse von Überflutungsgefährdungen und 
Schadenspotenzialen zur Bewertung von Überflutungsrisiken“ sowie das DWA-
Themenheft T1/2013 „Starkregen und urbane Sturzfluten – Praxisleitfaden zur 
Überflutungsvorsorge“ zu beachten. 
 
Gewässerentwicklungsplan 
Innerhalb des Plangebiets befinden sich (Gewässer 3. Ordnung).  
Die Gemeinde Eppishausen verfügt über ein Gewässerentwicklungskonzept für 
die Gewässer 3. Ordnung im Gemeindegebiet (GEK). 
 

 
Auszug aus dem Gewässerentwicklungskonzept 

 
Im GEK ist für die innerhalb des Plangebiets gelegenen Gewässer 3. Ordnung 
ist ein beidseitiger 10 m breiter Uferpufferstreifen festgelegt. Dieser ist von Auf-
füllungen, sowie von auefremden Anlagen und sonstigen Eingriffen freizuhalten. 
 
Die Uferpufferstreifen sind in der Planzeichnung als von jeglichen Eingriffen 
freizuhaltende Fläche festgesetzt. 
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Waldrechtliche Vorgaben und Rodungserlaubnis 
Unter Beachtung des Waldgesetzes für Bayern (BayWaldG) und des Bestat-
tungsgesetz (BestBek) setzt nach 1.7.7 Bestattungsgesetz (BestBek) die Ein-
richtung von Naturfriedhöfen in Waldgebieten eine Rodungserlaubnis nach Art. 
9 Abs. 2 BayWaldG voraus. Das gilt auch, wenn keine Bäume gefällt werden, 
da die Bodennutzungsart Wald zu Gunsten der Nutzung als Begräbnisstätte in 
den Hintergrund tritt. 
 
Die Erlaubnis soll unter Beachtung der materiellen Rodungsvorschriften durch 
die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes ersetzt werden (Art. 9 Abs. 
8 BayWaldG).  
 
Nachdem für die Errichtung des vorliegenden Naturfriedhofes keine bzw. kaum 
Baumfällmaßnahmen vorgesehen sind und die tatsächlich zukünftig als Infra-
struktureinrichtung genutzten Flächen sehr klein sind, bleibt der Waldcharakter 
weitgehend erhalten, damit sind vorliegenden Fall keine wesentlichen Beein-
trächtigungen der allgemeinen Waldfunktionen. Art. 9 Abs. 5 BayWaldG gege-
ben, da die überplante Fläche mit keinen hervorgehobenen Waldfunktionen 
i.S.d. Waldfunktionsplanung belegt ist. 
 
Darüber hinaus liegen auch keine waldgesetzlich geregelten Versagungsgründe 
vor, sodass die Rodungserlaubnis in Verbindung mit dem vorliegenden Bauleit-
planverfahren in Aussicht gestellt werden kann. 
 

4.3 Realnutzung und Erschließung 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden derzeit als forstwirtschaftliche 
Nutzfläche (Laubwald) genutzt. 
 
Erschließung 
 
Äußere Erschließung 
Die Erschließung erfolgt über die Ortsverbindungsstraße Haselbach-
Obergessertshausen Fl. Nrn. 750 Gemarkung Obergessertshausen, an die der 
bestehende Waldwirtschaftsweg auf der Fl. Nr. 2842 Gemarkung Haselbach di-
rekt angeschlossen ist. 
 
Innere Erschließung 
Zur inneren Erschließung wird der bestehende Waldwirtschaftsweg als wasser-
gebundener Kiesweg mit einer Breite von 5,0 m ausgebaut. Zur Begehung der 
Begräbnisstellen werden die in der Planzeichnung dargestellten Fußwege mar-
kiert. 
 
Ver- und Entsorgung 
Eine Ver- und Entsorgung des RuheForstes mit Wasser, Abwasser, Gas oder 
Strom ist durch die geplante Nutzung des Planbereichs nicht erforderlich.  
 
Abwasserentsorgung - Schmutzwasser 
Das Schmutzwasser wird durch eine „mobile WC-Anlage", die ohne Wasser- 
und Abwasseranschluss geplant ist, entsorgt. 
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Abwasserentsorgung - Niederschlagswasser 
Das anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Planungsgebietes über 
die Oberbodenschicht (Waldboden) flächenhaft zu versickern.  
 

4.4 Schutzgebiete / geschützte Flächen(-bereiche) 
Bezüglich der Schutzgebiete / Schutzobjekte nach Naturschutzrecht wird auf 
das Kap. 7.2.4 im Umweltbericht  
verwiesen. 
 

4.5 Denkmalschutz 
 
Bodendenkmalpflege 
Im mittelbaren Umgriff zum Plangebiet befindet sich das Bodendenkmal D-7—
7729—0002 Befestigung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung und Burgstall 
des Mittelalters (Moosburg). 
 

 
Luftbild mit Plangebiet und Bodendenkmal-Moosburg 

 
Bodendenkmäler und archäologische Bodenfunde, die bei der Verwirklichung 
des Vorhabens zutage treten, genießen Schutzstatus nach Art. 7 BayDSchG 
und unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Abs. 1 BayDSchG. Danach ist, wer 
Bodendenkmäler auffindet, verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denk-
malschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur 
Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grund-
stücks, sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt 
der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Ar-
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beitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den 
Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefundenen Gegenstände sind dem Bayer. 
Landesamt für Denkmalpflege unverzüglich bekannt zu machen. Gemäß Art. 8 
Abs. 2 BayDSchG sind die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu belassen, wenn 
nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder 
die Fortsetzungen der Arbeiten gestattet. 
 
Der aktuelle Bestand der Denkmäler kann auf der Homepage des Bayer. Lan-
desamtes für Denkmalpflege unter BayemViewer-Denkmal eingesehen werden. 
Bei Denkmalfunden auch außerhalb der verzeichneten Denkmäler sind die 
oben genannten Vorschriften ebenfalls zu beachten. 
 

4.6 Altlasten / Altlastverdachtsflächen 
Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind im Planungsgebiet nicht be-
kannt. 
 
 

5 Art der geplanten Nutzung 
 
Die Grundstücke sind im gültigen Flächennutzungsplan als Waldfläche vorge-
tragen.  
 
Für den Änderungsbereich des Flächennutzungsplans ist folgende Nut-
zungen vorgesehen. 
 

SO Sonstiges Sondergebiet RuheForst  
Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 Abs. 2 der Baunutzungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786)  
Zweckbestimmung: RuheForst 
 
Die Flächen, die im räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung werden als Grünfläche mit Zweckbestimmung RuheForst 
festgesetzt, sie dienen der Beisetzung von Aschen verstorbener Gemein-
deeinwohner und der Beisetzung von Aschen verstorbener Personen, die 
oder deren Angehörige ein Nutzungsrecht zur Bestattung im RuheForst 
erworben haben. 
 
Der Friedhof ist ausschließlich für Urnenbeisetzungen vorgesehen. 
 
Innerhalb des RuheForst es ist die natürliche Umgebung (Wald- und We-
gebestand) zu erhalten. 
 
Die Flächen, die im räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungs-
planänderung als Fläche für Wald mit Zweckbestimmung Erholungswald 
festgesetzt sind, verbleiben weiterhin in der forstwirtschaftlichen Nutzung. 

 
Bestandssituation, Beschaffenheit des Gebietes 
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturraums der „Riedelland-
schaft der lller-Lech-Schotterplatten". 
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Topografie 
Die plangegenständliche Fläche weist von Nordwesten nach Südosten ein 
leichtes bis mittleres Gefälle von ca. 7 % (583,0 NHN bis 567,0 NHN) auf. 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden derzeit als forstwirtschaftliche 
Nutzfläche (Laubwald) genutzt. 
 
Flächenaufteilung 
 
Das Gebiet im Geltungsbereich umfasst  ca. 6,46 ha 100,00 % 
 
Davon sind etwa (ca. Flächen): 
 

Bestattungsforst (Grünfläche - Wald) 60.360,00 m²   93,50 % 
Bereich für bauliche Anlagen 500,00 m²     0,80 % 
Forstweg (Erschließungsweg intern) 1.975,00 m²     3,00% 
PKW-Stellplätze 615,00 m²     1,00 % 
Graben Gewässer III. Ordnung 870,00 m²     1,40 % 
Öffentl. Verkehrsfläche (Ortsverbindungsstr. 230,00 m²     0,30 % 

 
 

6 Alternativenprüfung und Standortwahl 
 
Der ursprüngliche Gedanke zur Einrichtung eines naturnahen Bestattungswal-
des in Haselbach resultiert unter anderem aus der zunehmenden Nachfrage 
nach derartigen Bestattungsmöglichkeiten und dem Fehlen solcher Einrichtun-
gen im nördlichen Bereich des Landkreises Unterallgäu. Die Auswahl des vor-
liegenden Planungsgebietes für den speziellen Nutzungszweck eines Bestat-
tungswaldes begründet sich aus grundsätzlichen Überlegungen seitens des 
Grundstückseigentümers und der Gemeinde Eppishausen, hinsichtlich der At-
traktivität des Waldgebietes, die Lage in Nähe zum Ort und seine gute Er-
schließbarkeit, sowie die Vielfalt der angrenzenden Landschaft. Der Großteil 
der Wälder im Gemeindegebiet der Gemeinde Eppishausen befindet sich in 
Privatbesitz oder im Besitz von Körperschaften.  
 
Da der Forstbetrieb Fugger ein besonderes Interesse daran zeigt, die Waldflä-
chen für den Zweck eines Bestattungswaldes zur Verfügung zu stellen und an-
dere Waldflächen aus den o. g. Gründen im Gemeindegebiet nicht zur Verfü-
gung stehen, wurden Planungsalternativen deswegen nicht erwogen. 
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7 Umweltbericht 
 
7.1 Einleitung 

 
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist im Rahmen der Aufstellung von Bauleitplänen ei-
ne Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, in der die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB gewürdigt werden. 
 
Die ermittelten und bewerteten Belange des Umweltschutzes sind gemäß § 2a 
BauGB in einem Umweltbericht als Anlage zur Begründung der Bauleitpläne 
beizufügen. Die Gliederung des Umweltberichtes orientiert sich an den Vorga-
ben der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 
 
Der Konkretisierungsgrad der Aussagen entspricht dem jeweiligen Planungs-
stand, im vorliegenden Fall der vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennut-
zungsplanung). 
 
 

7.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, 
einschließlich der Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Anga-
ben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden 
der geplanten Vorhaben. 
 
Veranlassung 
Die Gemeinde Eppishausen beabsichtigt mit der vorliegenden Bauleitplanung, 
eine forstwirtschaftlich genutzte Waldfläche östlich des Ortsteils Haselbach der 
Gemeinde Eppishausen als RuheForst auszuweisen. 
 
Hinsichtlich der gesellschaftlichen Veränderungen und der großen Mobilität der 
Menschen werden seit geraumer Zeit zunehmend naturnahe Bestattungsfor-
men mit geringen bis keinem Pflegeaufwand als Alternative zu den klassischen 
Friedhöfen gewünscht und auch angefordert. Um dem steigenden Interesse, 
auch der Bürger der näheren Umgebung, gerecht zu werden, möchte die Ge-
meinde Eppishausen ergänzend zu den klassischen Friedhöfen auch einen 
RuheForst als alternative, naturnahe Bestattungsform anbieten. Der Träger die-
ses Vorhabens wird die Gemeinde Eppishausen sein, während der Forstbetrieb 
Fugger als Eigentümer die Flächen bereitstellt und gleichzeitig als Erfüllungshil-
fe für die Gemeinde Eppishausen tätig wird. 
 
Mit dieser Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen werden, um eine verträgliche Gebietsentwicklung, unter Berücksichti-
gung der Verträglichkeit für Landschaft und Natur, zu sichern. 
 
Lage und Größe des Gebietes 

Das Plangebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,5 km östlich des 
Ortsteils Haselbach, südlich der Ortsverbindungsstraße Haselbach-
Obergessertshausen innerhalb der ausgedehnten Fuggerschen Wäldern. 
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Übersichtsplan - unmaßstäblich 

 
Planerisches Konzept 
 
Das Gebiet im Geltungsbereich umfasst  ca. 6,46 ha 100,00 % 
 
Davon sind etwa (ca. Flächen): 
 

Bestattungsforst (Grünfläche - Wald) 60.360,00 m²   93,50 % 
Bereich für bauliche Anlagen 500,00 m²     0,80 % 
Forstweg (Erschließungsweg intern) 1.975,00 m²     3,00% 
PKW-Stellplätze 615,00 m²     1,00 % 
Graben Gewässer III. Ordnung 870,00 m²     1,40 % 
Öffentl. Verkehrsfläche (Ortsverbindungsstr. 230,00 m²     0,30 % 

 
 
Art der baulichen Nutzung 
 
SO Sonstiges Sondergebiet RuheForst  
Sonstiges Sondergebiet im Sinne des § 11 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786)  
Zweckbestimmung: RuheForst 
 
Die Flächen, die im räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung werden als Grünfläche mit Zweckbestimmung RuheForst festgesetzt, sie 
dienen der Beisetzung von Aschen verstorbener Gemeindeeinwohner und der 
Beisetzung von Aschen verstorbener Personen, die oder deren Angehörige ein 
Nutzungsrecht zur Bestattung im RuheForst erworben haben. 
 
Der Friedhof ist ausschließlich für Urnenbeisetzungen vorgesehen. 
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Innerhalb des RuheForst es ist die natürliche Umgebung (Wald- und Wegebe-
stand) zu erhalten. 
 
Die Flächen, die im räumlichen Geltungsbereich der Flächennutzungsplanände-
rung als Fläche für Wald mit Zweckbestimmung Erholungswald festgesetzt 
sind, verbleiben weiterhin in der forstwirtschaftlichen Nutzung. 
 
Bestandssituation, Beschaffenheit des Gebietes 
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb des Naturraums der „Riedelland-
schaft der lller-Lech-Schotterplatten". 
 
Topografie 
Die plangegenständliche Fläche weist von Nordwesten nach Südosten ein 
leichtes bis mittleres Gefälle von ca. 7 % (583,0 NHN bis 567,0 NHN) auf. 
 
Derzeitige Nutzung 
Die verfahrensgegenständlichen Flächen werden derzeit als forstwirtschaftliche 
Nutzfläche (Laubwald) genutzt. 
 
Boden, Grundwasser 
(Angaben dem Umweltatlas entnommen) 
Bindige, fein- bis gemischtkörnige Lockergesteine, gering bis mäßig konsoli-
diert, teils mit organischen Einlagerungen. 
Ton bis Schluff, teils mit Torf, Sand oder Kies: Auenlehm/-mergel, Kolluvien, po-
lygenetische Talfüllungen, jüngere Hochflutablagerungen und Flussmergel. 
 
Mit Grundwasser ist in den oberen Bodenschichten nicht zu rechnen.  
 

 
Ausschnitt aus der Flurkarte mit Luftbild – unmaßstäblich 
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7.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung 
sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Aufstel-
lung berücksichtigt wurden. 
 
Als Grundlage für die Darstellung und Bewertung der einzelnen Schutzgüter 
sowie als Datenquellen wurden die allgemeinen Gesetze (z. B. aktueller Stand 
des BauGB, BBodSchV„ BayNatSchG, BNatSchG, EU-FFH und Vogelschutz-
richtlinie) berücksichtigt sowie die amtliche Biotopkartierung, die Artenschutz-
kartierung (ASK), das Arten- und Biotopschutzprogramm Unterallgäu (ABSP), 
das Revierbuch des Forstbetriebs Fugger, der Waldfunktionsplan der Region 
Donau-lller, die Übersichtsbodenkarte und der Flächennutzungsplan mit inte-
griertem Landschaftsplan der Gemeinde Eppishausen als Datenquellen ausge-
wertet. 
Bezüglich der Beschreibung der Ziele der übergeordneten Planungen und sons-
tiger Fachplanungen sowie deren Berücksichtigung durch die gegenständliche 
Bauleitplanung wird auf die dementsprechenden Kapitel des Umweltberichts 
und die Begründung zur parallel durchgeführten Änderung des Flächennut-
zungsplanes verwiesen. 
 
Bundesimmissionsschutzgesetz 
Immissionsschutzrechtliche Belange sind durch die vorliegende Bauleitplanung 
nicht berührt. 
 
Wasserhaushaltsgesetz 
Durch die sehr geringe Flächenversiegelung kommt es im zu vernachlässigen-
den Umfang zu gezielten Ableitungen der Niederschlagswasser. Eine Ver-
schlechterung der Grundwasserbildung ist dadurch nicht gegeben.  
 
Bundesnaturschutzgesetz 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind zu vermeiden, zu 
minimieren und falls erforderlich auszugleichen. 
 
Landschaft und Grünordnung 
Das Konzept der Grünordnung orientiert sich im Wesentlichen an Maßnahmen 
zum Ausgleich, der geringen Umfängen sich ergebenden Eingriffe, hinsichtlich 
der Herstellung von Erschließungseinrichtungen, Verbreiterung des bestehen-
den Waldweges als Zufahrtsweg zum Andachtsplatz und den notwendigen 
PKW-Stellplätzen für die Besucher bei den Bestattungen, sowie für die Errich-
tung der baulichen Anlagen in Form eines Nebengebäudes (ca. 30 m²) zur Un-
terbringung von Gerätschaften und eines mobilen WC´s. 
 
Die erforderlichen Erschließungsanlagen innerhalb der Anlage werden als be-
festigte wassergebundene Fahr- und PKW-Stellplatzflächen (Kiesweg, Schot-
terrasen) angelegt.  
 
Zur Abgrenzung des RuheForst gegenüber den angrenzenden Waldflächen ist 
eine entsprechende Einfriedung erforderlich. Als Einfriedungen sind freiwach-
sende Hecken, Waldrandpflanzung oder Handläufe aus Holz vorgesehen.  
 
Innerhalb der Grünflächen mit Zweckbestimmung Friedhof ist der Baumbestand 
zu erhalten. Bäume mit Biotopmerkmalen (z. B Baumhöhlen, Spalten, etc.) ins-
besondere Laubbäume sind stetig zu erhalten und zu pflegen 
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Naturpark Augsburg Westliche Wälder 
Landschaftsschutzgebiet LSG 0417.01 Augsburg Westliche Wälder 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks Augsburg Westliche Wälder so-
wie innerhalb des Landschaftsschutzgebiets LSG 0417.01 Augsburg Westliche 
Wälder. 
 

 
Flurkartenauszug mit Darstellung  

LSG 00417.01 Augsburg Westliche Wälder - unmaßstäblich 

 
Das geplante Sondergebiet liegt innerhalb des landschaftlichen Vorbehaltsge-
bietes Nr. 112 "Wälder und Talräume im geplanten Naturpark Augsburg - West-
liche Wälder" (vgl. RP DI B I 2.1 i.V.m. Karte 3 "Landschaft und Erholung"). In 
landschaftlichen Vorbehaltsgebieten kommt den Belangen von Natur und Land-
schaft besondere Bedeutung zu.  
 
Die vorliegende Bauleitplanung mit dem plangegenständlichen Ruheforst stellt 
nach dem Bay. Bestattungsgesetz eine hoheitliche Aufgabe der Gemeinde als 
besonderen Belang dar. Die Gemeinde Eppishausen hat sich mit der vorliegen-
den Bauleitplanung dazu entschieden für einen Bestattungswald Baurecht zu 
schaffen. Die Gemeinde lässt mit dem vorliegenden Bebauungsplan für einen 
Bestattungswald den im Regionalplan festgelegten Belang des landschaftlichen 
Vorbehaltsgebietes zurücktreten.  
 
Es wird davon ausgegangen, dass im vorliegenden Fall keine wesentlich kon-
kurrierenden raumwirksamen Nutzungen zwischen den Belangen von Natur 
und Landschaft gegenüber dem vorliegenden Planbereich vorliegen, die im 
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Rahmen der Ausgleichsregelungen auf der Grundlage der Naturschutzgesetze 
zu bewältigen sind. 
 
Artenschutzrechtliche Untersuchung 
Um die Auswirkungen des Plangebiets hinsichtlich der naturschutzfachlichen 
Belange bewerten zu können, liegt nachfolgende artenschutzrechtliche Unter-
suchung vor: 
 

Hinsichtlich der betroffenen naturschutzrelevanten Flächen wurde nach-
folgende naturschutzfachliche Untersuchung Artenschutz nach § 44 (1) 
BNatSchG zum Bebauungsplan „Bestattungswald bei der Moosburg“ 
durchgeführt.  

 
Artenschutzrechtliche Untersuchung nach § 44 (1) BNatSchG  
vom 03.07.2023 
 
Ersteller: 
biobüro schreiber 
Dipl.-Biol. Ralf Schreiber 
Washingtonallee 33 
89231 Neu-Ulm 
Tel. Festnetz: 0731 / 72 90 651 
Tel. mobil: 0163 71 69 073 
Fax:  0321 23 928 946 
Mail:  bio.buero@gmx.de 

 
Auszüge aus dem Fachbeitrag Artenschutz 
 
Ergebnisse  

Die plangegenständliche Fläche ist geschlossener Laubwald (vgl. Abb. 3) 
mit überwiegendem Hallenwald-Charakter, d. h. ohne größeren Unterwuchs. 
 

 
Abb. 3: Luftbild der beplanten Waldfläche  
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Man erkennt im geschlossenen Wald nur ganz oben den als Zufahrt geplanten Waldweg. Quelle: 
Auftraggeber 
 

Teilweise ist mehr oder weniger Naturverjüngung vorhanden, große Boden-
flächen sind mit Seegras bestanden. Der Forstweg ist bereits jetzt gut aus-
gebaut; lediglich ein „Mittelwulst“ müsste abgetragen werden, damit auch 
Pkws fahren können.  
Relevante Strukturen wie Totholz, Reisighaufen, Wurzelstubben, Höhlungen 
im Boden, Gebüsche, vom Boden aus erkennbaren Höhlen, Großvogelnes-
ter oder auch Nistkästen waren nicht vorhanden. 
 
Bewertung 

 
 
Die Fläche eignet sich primär im Kronenbereich der Bäume als Lebensraum für 
Fledermäuse (Jagdhabitat, evtl. auch Quartiere höher in den Bäumen) und Vö-
gel (Brutplätze, evtl. auch Höhlen; Nahrungshabitat). Relevant sind insofern nur 
diese beiden Gruppen. 
 
Primär gehen durch den Bau der o.g. Anlagen und Verkehrsflächen potenzielle 
Habitate (am Boden) verloren. 
 
Durch die entsprechenden Bauarbeiten, Bodenumlagerungen etc. entstehen 
Störungen, ebenso während des „Betriebs“, d.h. der Urnenbeisetzungen, im 
Wesentlichen durch den Fahrzeugverkehr und die Anwesenheit von Menschen 
im bisher relativ ungestörten Wald, Reden, Musik u. ä. Laute. Zusätzliche Stö-
rungen entstehen durch Arbeiten zur Verkehrssicherung. 
 
Alle diese Eingriffe werden jedoch als nicht erheblich bewertet. 
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§ 44 (1) 1 BNatSchG / Schädigungsverbot Individuen: 
Falls Vögel bei der Errichtung der Anlagen oder bei einer Beisetzung 
vorkämen, könnten sie flüchten. Fledermäuse sind nicht betroffen, da es 
keine Quartiere bzw. Hangplätze in Bodennähe gibt. 
Damit kann mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, dass 
das Schädigungsverbot für alle Individuen streng geschützter Arten ver-
letzt wird. 
 

§ 44 (1) 2 BNatSchG / Störungsverbot: 
Eine vorübergehende Störung während des Baus der relativ kleinen An-
lagen ist für alle relevanten Arten im Wald bzw. in der Umgebung sicher 
unerheblich, wenn sie in den u. g. Zeiten erfolgen. 
 
Die Störungen durch Beisetzungen oder Besucher werden ebenfalls als 
unerheblich für die relevanten Arten eingestuft. Der Wald ist insgesamt 
so groß, dass Tiere, die sich insbesondere bei Beisetzungen gestört füh-
len könnten, vorübergehend in ruhigere Bereiche flüchten können. 
 

§ 44 (1) 3 BNatSchG / Schädigungsverbot Habitate: 
Am Boden bzw. in den unteren Stammbereichen gibt es keine essenziel-
len Habitate für Vögel oder Fledermäuse. Insofern wird auch dieses 
Schädigungsverbot für alle streng geschützten Arten nicht verletzt. 

 
Maßnahmen  

Sofern bei der Baufeldfreimachung der zu errichtenden Anlagen Gehölze 
entfernt, werden müssen, darf dies nur von Oktober bis Februar erfolgen. 
Bei Arbeiten außerhalb dieses Zeitraums ist durch eine geeignete Fachper-
son der Nachweis zu erbringen, dass keine artenschutzrechtlichen Verbote 
verletzt werden.  
 
Bauarbeiten dürfen nicht nachts und/oder mit nach oben gerichteter Be-
leuchtung durch-geführt werden.  
 
Es sollte für einen Bestattungswald selbstverständlich sein: Laute Musik 
oder durch Lautsprecher verstärkte, laute Redebeiträge sind zu unterlassen.  
 
Bei Verkehrssicherungsmaßnahmen ist vorab zu prüfen, ob insbesondere 
Fledermausquartiere oder Totholzkäfer betroffen sein könnten. In solchen 
Fällen ist vorab eine mit den artenschutzrelevanten Tiergruppen erfahrene 
Person hinzuzuziehen.  
 
Resümee  

Die Einrichtung eines Bestattungswalds im Wald zwischen Haselbach und 
Obergessertshausen ist aus artenschutzrechtlicher Sicht möglich, wenn be-
stimmte Maßnahmen und Vorgaben beachtet werden, insbesondere zeitli-
che Beschränkungen beim Bau der Anlagen sowie Vorab-Kontrollen bei 
Verkehrssicherungsmaßnahmen.  
 
Da die Fläche aus der forstlichen Nutzung genommen wird, ist naturschutz-
fachlich insgesamt sogar eine Aufwertung zu erwarten. Mittel- bis langfristig 
sollte sich innerhalb der Friedhofsflächen das Nahrungs- und Quartier- bzw. 
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Nistplatzangebot erhöhen, in-dem weitere Habitatbäume für Fledermäuse 
und höhlenbrütende Vögel entstehen. 
 
 

Die sich daraus ergebenden Ergebnisse und Anforderungen an die Bau-
leitplanung selbst wurden entsprechend berücksichtigt und in die Bau-
leitplanung eingearbeitet. 

 
 

7.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 Satz 1 ermittelt wurden. 

 
Das Plangebiet befindet sich in einer Entfernung von ca. 1,5 km östlich des 
Ortsteils Haselbach, südlich der Ortsverbindungsstraße Haselbach-
Obergessertshausen innerhalb der ausgedehnten Fuggerschen Wäldern. 
 
Bei den Grundstücken im Geltungsbereich des Bebauungsplans handelt es sich 
um forstwirtschaftliche Nutzflächen als Laubwaldfläche. Die Grundstücke sind 
für den Naturhaushalt von hoher Bedeutung einzustufen. In Bezug auf das 
Landschaftsbild hat die vorliegende Bauleitplanung keine Bedeutung. Das 
Landschaftsbild wir nicht beeinträchtigt. 
 

Altlasten 
Altablagerungen, Altstandorte und Altlasten sind im Planungsgebiet nicht be-
kannt. 
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7.2.1 Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzu-
stands einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussicht-
lich erheblich beeinflusst werden. 
 

7.2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung 
 

Die Abarbeitung der Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzei-
tigen Umweltzustands einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die vo-
raussichtlich erheblich beeinflusst werden, sowie die Prognose über die Ent-
wicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung werden in Form 
einer tabellarischen Abarbeitung parallel geführt. 

 
      
a) Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologi-
sche Vielfalt 

      
 Schutzgut  Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Tiere/ Pflanzen  Bei den in Anspruch ge-

nommenen Grundstücken 
des Geltungsbereiches han-
delt es sich um forstwirt-
schaftlich genutzte Laub-
waldflächen. Hinsichtlich 
evtl. vorhandener Fundorte 
wurde eine Abfrage zur Ar-
tenschutzkartierung an das 
LfU gestellt. 
Die entsprechenden Abfra-
geergebnisse werden nach 
Vorliegen ergänzt.  
 
Baubedingte Störungen z. 
B. durch Lärm, Erschütte-
rungen oder optische Stö-
rungen wirken sich nur tem-
porär während der Baupha-
se aus, so dass keine er-
hebliche Störung der ge-
nannten Arten nach § 44 (1) 
Nr. 2 BNatSchG zu erwarten 
ist. Dahingegen sind, zur 
Vermeidung von artenrecht-
lichen Verbotstatbeständen 
nach § 44 Abs. 1 durch be-
triebsbedingte Störungen 
(Pflege- und Gehölzum-
baumaßnamen) von poten-
ziell vorkommenden Som-
merquartieren, Pflegearbei-
ten nur im Zeitraum zwi-

 Die entsprechenden Anga-
ben werden nach Vorliegen 
der Abfrage zur Arten-
schutzkartierung ergänzt. 
 
Baubedingt kommt es tem-
porär zu erhöhter Störung 
der näheren Umgebung 
durch z. B. Baulärm. Bau-
maschinen. Baustellenver-
kehr etc. Verbotstatbestände  
nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
können unter Beachtung des 
gesetzlichen Zeitfensters für 
eventuell erforderliche 
Baumfällungen mit hinrei-
chender Wahrscheinlichkeit 
ausgeschlossen würden. Es 
sind Umweltauswirkungen 
geringer Erheblichkeit zu 
erwarten. 
 
Anlage- und betriebsbedingt 
kommt es im Hinblick auf Art 
und Umfang des Vorhabens 
in erster Linie zu einer Un-
terlassung der forstwirt-
schaftlichen Nutzung inner-
halb der Friedhofsflächen 
sowie vereinzelt in Rahmen 
von Beerdigungen zu einem 
erhöhten Verkehrs- und Be-
sucheraufkommen innerhalb 
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schen 1. Oktober und dem 
letzten Tag des Monats Feb-
ruar durchzuführen.  
 
Im Sinne eines Bestat-
tungswaldes, ist durch die 
geplante Umnutzung der 
Waldflächen als Grünfläche 
mit Nutzungszweck „Fried-
hof" ein Erhalt der Waldflä-
chen sowie eine deutliche 
Nutzungsextensivierung zu 
erwarten, da nur Pflege-
maßnahmen zum Erhalt der 
Bestattungsbäume oder für 
die Verkehrssicherheit 
durchgeführt werden. Insge-
samt ist durch die Unterlas-
sung der forstwirtschaftli-
chen Nutzung innerhalb der 
Friedhofsflächen keine Ver-
schlechterung, sondern mit-
telfristig vielmehr eine Erhö-
hung des Nahrungsangebo-
tes und weiterer potenzieller 
Quartiersbäume für Fleder-
mäuse zu erwarten. Somit 
kann auch die Funktion der 
im räumlichen Zusammen-
hang potenziell vorhande-
nen Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten von Fleder-
mäusen weiterhin erfüllt 
werden.  
Unter Beachtung der Ver-
meidungsmaßnahme zur 
Durchführung der Pflegear-
beiten kann daher ein Ver-
stoß gegen die Verbote des 
§ 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 
BNatSchG mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen 
werden. 

der Flächen. Beeinträchti-
gungen der lokalen Popula-
tionen von Vögeln und Fle-
dermäusen sind nach der-
zeitigem Kenntnisstand je-
doch nicht zu erwarten, da 
im größeren Umfeld, weitere 
großflächige Waldgebiete 
vorhanden sind. Nutzungs- 
und betriebsbedingt kann es 
vereinzelt zu zusätzlichem 
Lärm kommen, der sich je-
doch nicht erheblich auf die 
lokalen Populationen aus-
wirkt. Um Störungen durch 
beispielsweise Beleuchtung 
zu vermeiden, wird eine Au-
ßenbeleuchtung gemäß den 
Festsetzungen ausge-
schlossen. 
 
Eine nachhaltige Beeinträch-
tigung gegenüber geschütz-
ten Arten sowie eine Beein-
trächtigung des bestehen-
den Biotopverbundsystems 
können mit hinreichender 
Sicherheit ausgeschlossen 
werden. Es kommt durch die 
Planung zu einer zusätzli-
chen Strukturanreicherung 
der Landschaft und damit zu 
einer grundsätzlichen Erhö-
hung des Lebensraumange-
botes. Somit sind Umwelt-
auswirkungen geringer Er-
heblichkeit zu erwarten.  
 
Insgesamt sind aufgrund der 
Bestandssituation, arten-
schutzfachlichen Gesamt-
einschätzung sowie der zu 
erwartenden Verbesserun-
gen der Lebensraumstruktu-
ren innerhalb der Friedhofs-
fläche Umweltauswirkungen 
geringer Erheblichkeit ge-
genüber dem Schutzgut Tie-
re und Pflanzen, biologische 
Vielfalt zu erwarten. 
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 Boden  Bei den Böden handelt es 
sich um gut bis mäßig land-
wirtschaftlich nutzbare 
Waldböden in mittlerer 
Hanglage und guter Boden-
qualität.  
Gemäß der digitalen geolo-
gischen Karte im Maßstab 
1:25.000 liegen der Gel-
tungsbereich bindige, fein- 
bis gemischtkörnige Locker-
gesteine, gering bis mäßig 
konsolidiert, teils mit organi-
schen Einlagerungen an. 
Gesteinsvorkommen sind 
Ton bis Schluff, teils mit 
Torf, Sand oder Kies: Auen-
lehm/-mergel, Kolluvien, 
polygenetische Talfüllungen, 
jüngere Hochflutablagerun-
gen und Flussmergel. 
Durch die Errichtung des 
Bestattungswaldes kommt 
es zu sehr geringen Versie-
gelungen.  
 
 

 Baubedingt erfolgt eine zu-
sätzliche Überformung und 
Veränderung einer lediglich 
ca. 500 m² umfassenden 
Teilfläche der lokal weit ver-
breiteten mineralischen Bo-
denarten mit hohem Puffer-
vermögen. Im Bereich der  
baulichen Anlagen sind mit 
Umweltauswirkungen mit 
mittlerer Erheblichkeit, im 
restlichen Bereich ist mit 
keinen Umweltauswirkungen 
zu rechnen. Insgesamt sind 
die zu erwartenden, baube-
dingten Umweltauswirkun-
gen mit geringer Erheblich-
keit zu bewerten 
Aufgrund der geringen Flä-
cheninanspruchnahme 
kommt es anlagenbedingt 
durch die Nebengebäude, 
Erschließungs- und Stell-
platzflächen und den An-
dachtsplatz; Ausführung der 
Plätze und Wege in wasser-
gebundener Wegedecke z.T. 
auf bestehenden Waldwe-
gen) zu einer geringen dau-
erhaften Versiegelung der 
anstehenden Böden. 
Infolge der zukünftigen Nut-
zung als Friedhof, kommt es 
betriebsbedingt durch den 
Bestattungsbetrieb zu einer 
jeweils punktuellen Einbrin-
gung der Asche Verstorbe-
ner und damit zu einer Ein-
bringung von Schwermetal-
len. Durch die Nutzung der 
Zufahrt und der neuen Stell-
plätze können ggf. weiterer 
Stoffe eingebracht werden. 
Zusammenfassend ist auf-
grund der geringen Flächen-
inanspruchnahme, dem gu-
tem Puffervermögen der 
Böden und der niedrigen 
Vorbelastung gegenüber 
den Schwermetallen von 
Umweltauswirkungen gerin-
ger Erheblichkeit gegenüber 
dem Schutzgut Boden und 
Fläche auszugehen. 
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 Wasser  Innerhalb des Plangebiets, 

im südöstlichen Bereich und 
im näheren Umfeld angren-
zend an den Geltungsbe-
reich befinden sich mehrere 
Oberflächengewässer (Ge-
wässer III Ordnung). 
Durch die Versiegelungen 
im geringfügigen Umfang 
kommt es zu keinen Ver-
schlechterungen der 
Grundwasserneubildung. 
Eine Grundwassermessstel-
le befindet sich in der nähe-
ren und weiteren Umgebung 
nicht. 
Hinsichtlich der gegebenen 
Bodenschichten ist anzu-
nehmen, dass der Grund-
wasserstand innerhalb des 
Plangebiets mindestens 5,0 
m unter Gelände liegt. 
Unter Berücksichtigung des 
gering durchlässigen, schluf-
fig-lehmigen Untergrundes 
und des zu erwartenden 
Grundwasserabstandes von 
min. 5,0 m im Bereich der 
Friedhofflächen besteht eine 
geringe Verschmutzungs-
empfindlichkeit des Grund-
wassers. 
Aufgrund der als gering ein-
gestuften Verschmutzungs-
empfindlichkeit des Grund-
wassers sind Umweltaus-
wirkungen geringer Erheb-
lichkeit zu erwarten. 

 Eine Verschlechterung der 
Grundwasserbildung ist 
dadurch nicht gegeben. 
Das Auftreten einzelner 
Stau- bzw. Quellhorizonte 
kann nicht ausgeschlossen 
werden. Im Rahmen der 
späteren Erneuerung der 
Erschließungsflächen und 
dem Bau der Nebengebäude 
ist deshalb grundsätzlich 
und in besonderem Maße 
darauf zu achten, dass bei 
einem evtl. Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen 
kein Schadstoffeintrag in 
den Untergrund stattfindet. 
Infolge der zukünftigen Nut-
zung als Friedhof, kommt es 
durch den Bestattungsbe-
trieb zu einer jeweils punk-
tuellen Einbringung der 
Asche Verstorbener und 
damit zu einer Einbringung 
von Schwermetallen. Durch 
die Nutzung der Zufahrt und 
der neuen Stellplätze kön-
nen ggf. weiterer Stoffe ein-
gebracht werden. Unter Be-
achtung des gutem Puffer-
vermögens und der geringen 
Durchlässigkeit der Böden, 
dem zu erwartenden 
Grundwasserflurabstand von 
min. 5,0 m, der niedrigen 
Vorbelastung und der zuläs-
sigen, zusätzlichen Fracht 
von Schwermetallen. 
Sowohl baubedingt, anla-
genbedingt und betriebsbe-
dingt ist von Umweltauswir-
kungen geringer Erheblich-
keit auszugehen. 

      
 Luft  Durch das Plangebiet sind 

keine Frischluftaustausch-
bahnen betroffen.  

 Der geplante Bestattungs-
wald führt somit zu keinen 
Einschränkungen von 
Frischluftbahnen. 

      
 Klima  Es sind keine Beeinträchti-

gungen zu erwarten. 
 

  

      



Gemeinde Eppishausen                                   Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich  
“RuheForst bei der Moosburg in Haselbach“ 

Begründung mit Umweltbericht - Entwurf 

Fassung vom 25.05.2023 mit redaktionellen Änderungen vom 00.00.0000                                          Seite 27 von 35 
 

 Wirkungsge-
füge zwischen 
ihnen 

 Es werden keine od. nur in 
sehr geringem Umfang ge-
genseitige Wechselwirkun-
gen auftreten.  
 

 Die geforderten Ausgleichs-
maßnahmen nach der Ein-
griffsregelung stellen eine 
ausreichende Kompensation 
dar. 

      
 Landschaft  Der derzeitige Zustand des 

Plangebiets zeigt sich als 
landwirtschaftlich intensiv 
genutzte Waldfläche in einer 
von außen nicht einsehbarer 
Lage.  
Mit der Erstellung von nicht 
einsehbaren Nebengebäu-
den innerhalb der Waldflä-
chen in Holzbauweise wird 
das Landschaftsbild nicht 
negativ beeinträchtigt. 
Infolge der Friedhofsnutzung 
sind ebenfalls keine Um-
weltauswirkungen zu erwar-
ten, da jeglicher Grab-
schmuck, sowie ein Schmü-
cken der Bäume ausge-
schlossen ist. 
Zusammenfassend sind 
keine Umweltauswirkungen 
gegenüber dem Schutzgut 
Orts- und Landschaftsbild zu 
erwarten, da die Erhaltung 
der Waldflächen im Sinne 
eines Bestattungswaldes ist. 

 Durch den entstehenden 
Bestattungswald werden 
sich keine Verschlechterun-
gen von Sichtbeziehungen 
ergeben.  
Baubedingt, anlagenbedingt 
und betriebsbedingt sind 
keinerlei Umweltauswirkun-
gen zu erwarten. 
 
Mit den geplanten grünord-
nerischen Maßnahmen wer-
den neue Strukturen ge-
schaffen, welche das Land-
schaftsbild positiv beeinflus-
sen und den Eingriff in das 
Landschaftsbild in einem 
gewissen Maße kompensie-
ren. Im Übrigen kann davon 
ausgegangen werden, dass 
durch die erforderlichen 
Ausgleichsmaßnahmen der 
Eingriff ausgeglichen werden 
kann. 
 

      
      
 biologische 

Vielfalt 
 Nicht betroffen   

      
      
b) Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher 

Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-
desnaturschutzgesetzes 

      
   Nicht betroffen   
    

 
  

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit 
sowie die Bevölkerung insgesamt 

      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Die Waldfläche ist laut 

Waldfunktionsplan der Re-
gion Donau-IIIer nicht als 

 Während der der Realisie-
rung der Maßnahme kann es 
zu temporärer optischer und 
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Erholungswald ausgewie-
sen. Dennoch dient der 
Wald im besonderen Maße 
der Erholung und dem Na-
turerlebnis. 
Immissionsbelastungen so-
wohl auf das Plangebiet als 
auch vom Plangebiet aus-
gehend sind nicht zu erwar-
ten. 
Durch die Nähe zur Ortsver-
bindungsstraße Haselbach/ 
Obergessertshausen kommt 
der Waldfläche auch eine 
grundsätzliche Bedeutung 
für die passive Erholungs-
nutzung im Sinne von 
„Landschaftsgenuss" zu. 

akustischer Beeinträchtigung 
der Landschaft gegenüber 
dem Schutzgut Mensch (Er-
holung) kommen. 
In Folge des Bestattungsbe-
triebes führt zu temporären, 
erhöhten Lärmemissionen 
und Verkehrsaufkommen 
durch PKW entlang der 
Haupterschließung. 
Insgesamt ist durch die Ent-
wicklung des Bestattungs-
waldes von Umweltauswir-
kungen geringer Erheblich-
keiten gegenüber dem 
Schutzgut Mensch (Erho-
lung) auszugehen. 

      
  
d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
      
   Im mittelbaren Umgriff zum 

Plangebiet befindet sich das 
Bodendenkmal D-7—
7729—0002 Befestigung 
vor- und frühgeschichtlicher 
Zeitstellung und Burgstall 
des Mittelalters (Moosburg). 
Das kulturhistorische, sehr 
erkennbare Bodendenkmal 
„Moosburg" befindet mittel-
bar in einem Abstand von 
ca. 150 m im südwestlichen 
Bereich zum Plangebiet und 
wird von der Planung nicht 
tangiert. 

 Dennoch wird an dieser Stel-
le nachdrücklich darauf hin-
gewiesen, dass wenn gege-
benenfalls Bodendenkmäler 
und archäologische Boden-
funde, diese bei der Verwirk-
lichung des Vorhabens zu-
tage treten, Schutzstatus 
nach Art 7 BayDSchG ge-
nießen und der sofortigen 
Meldepflicht nach Art. 8 
BayDSchG unterliegen. 

      
e) Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfäl-

len und Abwässern 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Emissionen  Der plangegenständliche 

Bestattungswald führt mit 
seiner baulichen Entwick-
lung und dessen Betrieb zu 
geringen umweltrelevanten 
Auswirkungen wie Verkehr 
und Betriebslärm.  

 Immissionsschutzrelevante 
Einflüsse auf umliegende 
Gebiete sind nicht von Be-
deutung. 
Anderweitige Emissionen 
sind nicht zu erwarten. 

      
 Abfälle/ 

Abwässer 
 Baubedingt sind i.V.m. dem 

Vorhaben insbesondere 
 Vor Ort muss der Abfall 

durch den Friedhofsbetreiber 
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Baurestmassen zu erwarten. 
Darüber hinaus werden Pa-
pier- und Kunststoffverpa-
ckungen als Abfall erzeugt. 
Betriebsbedingt ist davon 
auszugehen, dass durch den 
Bestattungsbetrieb insbe-
sondere Hausmüll, Wertstof-
fe (z. B. Papier, Kunststoffe, 
Metalle, Glas, Holz) und 
Grüngut erzeugt werden. 
Für die aus der WC-Anlage 
anfallenden Abwasser wird 
kein Anschluss an den ge-
meindlichen Schmutzwas-
serkanal geplant 

oder, wenn durch Angehöri-
ge verursacht, vom Verursa-
cher mitgenommen werden. 
Diese können dann vom 
Wohn- oder Gewerbestand-
ort aus, über den Landkreis 
Unterallgäu - Kommunale 
Abfallwirtschaft entsorgt 
bzw. einer Wiederverwer-
tung zugeführt werden.  
Die Entsorgung der Abwäs-
ser aus der WC-Anlage sind 
durch ein darauf spezialisier-
tes Unternehmen abzuwi-
ckeln.  
Es ist davon auszugehen, 
dass die durch das gegen-
ständliche Vorhaben erzeug-
ten Abfallmengen sehr ge- 
ring ausfallen werden. 

      
f) Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-

zung von Energie 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Nicht betroffen   
  
      
g) Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbe-

sondere des Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts 
      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
 Landschafts-

plan 
 Siehe unter 1.3   

      
 Sonstige  Nicht betroffen   
      
      
h) Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europä-
ischen Gemeinschaften festgelegten Immissionsgrenzwerte nicht über-
schritten werden 

      
   Nicht betroffen   
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i) Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes nach den Buchstaben a, c und d 

      
   Bestandsaufnahme/ 

Betrachtung 
 Auswirkung/  

Abwägung 
      
   Aus den Betrachtungen der 

einzelnen Belange des Um-
weltschutzes nach den 
Buchstaben a, c und d sind 
keine wesentlichen Wech-
selwirkungen festzustellen. 

 Der vorliegende Flächennut-
zungsplanänderung führt zu 
keinen wesentlichen wech-
selseitigen Beeinträchtigun-
gen in den Belangen des 
Umweltschutzes. Die in ver-
schiedenen Bereichen wohl 
eintretenden Beeinträchti-
gungen können im Rahmen 
der Eingriffsregelung im Be-
bauungsplanverfahren durch 
Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert werden, sodass 
für Natur und Landschaft 
kein nachhaltiger Schaden 
entsteht.  

  
-  

Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung 
der Planung und bei Nichtdurchführung der Planung, 

 
Zusammenfassung 
Durch die bauleitplanerische Entwicklung des Planbereiches “RuheForst bei der 
Moosburg in Haselbach“ zu einem Bestattungswald sind keine einschneidenden 
Veränderungen bzw. Verschlechterungen in Bezug auf die Umwelteinwirkungen 
zu erwarten. Die Eingriffe in Natur und Landschaft können beim Bebauungs-
planverfahren im Rahmen des BNatSchG § 13, 14 und 15 innerhalb und außer-
halb des Baugebietes ausgeglichen werden. 
 
Nullvariante 
Bei Nichtdurchführung der Planung hätte sich der vorliegenden Nutzung als 
RuheForst und Erholungswald weder eine positive noch eine negative Entwick-
lung im Sinne einer minderen oder höheren Wertigkeit der Flächen aus natur-
schutzfachlicher Sicht eingestellt.  
 
 

7.2.3 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
der nachteiligen Auswirkungen. 
 
Nach Art. 6 ff BayNatschG ist bei erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt 
und das Landschaftsbild die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwen-
den. Dadurch sind vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen und unver-
meidbare Beeinträchtigungen auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder in 
sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmaßnahmen). Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen können somit dazu beitragen, vermeidbare Beeinträch-
tigungen von Naturhaushalt und Landschaftspflege zu verhindern. Grundsätz-
lich haben solche Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen Vorrang vor 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. 
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Der Eingriff ist auszugleichen, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen 
oder nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes zurückbleiben und 
das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neugestaltet ist. 
 
Im Rahmen des nachfolgenden Bebbauungsplanverfahrens ist die gemäß 
BNatSchG § 13, 14 und 15 erforderliche Ausgleichsfläche innerhalb oder au-
ßerhalb des Plangebiets bereitzustellen. 
 
 

7.2.4 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die 
Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksich-
tigen sind. 
 
Wie bereits unter Ziffer 7.1.2 beschrieben, handelt es sich bei dem gewählten 
Standort um eine landwirtschaftliche Waldfläche. Nachdem der Eigentümer der 
Planfläche (Forstbetrieb Fugger) besonderes Interesse daran zeigt, die Wald-
flächen für den Zweck eines RuheForstes zur Verfügung zu stellen und andere, 
gleichwertige Waldflächen im Gemeindegebiet nicht zur Verfügung stehen, 
wurde die plangegenständliche Fläche ausgewählt. Im Rahmen der gegen-
ständlichen Aufstellung des Bebauungsplans sind daher keine alternativen 
Standorte gegeben.  
 
Des Weiteren ist der Standort über die bestehenden Waldwege Fl. Nr. 2842 
Gemarkung Haselbach an die Ortsverbindungsstraße Haselbach/ Oberges-
sertshausen – angebunden, sodass zusätzliche Eingriffe in Natur und Land-
schaft durch notwendige Erschließungsstraßen entfallen.  
 
Anhand der genannten Faktoren kann der gewählte Standort für die Errichtung 
eines Ruheforstes als positiv beurteilt werden. 
 
Nachdem der im Parallelverfahren vorliegende Bebauungsplan “RuheForst bei 
der Moosburg in Haselbach“ Gemeinde Eppishausen als nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt angesehen werden kann, wird das Änderungsver-
fahren des Flächennutzungsplanes für diesen Bereich durchgeführt. 
 

 
7.3 Zusätzlichen Angaben 
 
7.3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen 

Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die 
bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 
 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgte verbal argumentativ. Dabei 
werden drei Stufen, geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit, unterschieden. Bei 
der Bewertung der Erheblichkeit ist, insbesondere bei den Schutzgütern Boden, 
Wasser, Tiere und Pflanzen, die Ausgleichbarkeit von Auswirkungen ein wichti-
ger Indikator. Die Erheblichkeit nicht ausgleichbarer Auswirkungen wird grund-
sätzlich hoch eingestuft. Darüber hinaus wurden im Hinblick auf die Bewertung 
der Schutzgüter Klima/Luft und Mensch die einschlägigen Regelwerke heran-
gezogen. 
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Für die Beurteilung der Auswirkungen auf die Schutzgüter Boden und Wasser 
erfolgten anhand der dem Umweltatlas entnommen Angaben. Zur Beurteilung 
der Auswirkungen auf das Kleinklima, das Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen 
wurde der Grünordnungsplan zugrunde gelegt. Eine Baugrunderkundung mit 
Gründungsberatung wurde nicht durchgeführt. Zur Ermittlung des Ausgleichs-
bedarfs wurde die Bayerische Kompensationsverordnung (BayKomV) verwen-
det. Als Beurteilungsgrundlagen zum Schutzgut Mensch (Lärm und Geruch) 
dienen Erfahrungswerte aus bereits vom Antragsteller betriebenen RuheFors-
ten. Somit sind immissionsschutzrelevante Einflüsse innerhalb des Plangebiets 
als auch auf umliegende Gebiete nicht von Bedeutung. Zu den möglichen be-
triebsbedingten kleinklimatischen Auswirkungen waren keine Prognosen mög-
lich. 
 
Weitere technische Verfahren bei der Umweltprüfung waren nicht erforderlich, 
da auch keine weiteren besonderen Schwierigkeiten aufgetreten sind.  
 

7.3.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erhebli-
chen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt: 
 
Monitoringkonzept 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind entsprechende Kontrollen be-
züglich der Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen vorzugeben. 

 
 

7.3.3 Allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben 
nach dieser Anlage. 
 
Der Umweltbericht zeigt auf, dass diese Maßnahme einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild bedeutet, und stellt die Ergebnisse der Um-
weltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB dar. 
 
Die Übersicht in der nachstehenden Tabelle verdeutlicht die Gegebenheiten 
und Standortverhältnisse dieses Gebietes. Für dessen Entwicklung sind ver-
gleichsweise geringe Anstrengungen und Eingriffe baubedingter Art erforder-
lich. Die betriebsbedingten Auswirkungen sind als gering einzustufen. Anlage-
bedingt, das bedeutet dauerhaft, stellt das Plangebiet eine sehr geringe Verän-
derung von Boden, Wasserhaushalt und Landschaftsbild dar. Die Auswirkungen 
auf den Lebensraum für Tiere und Pflanzen werden auf Grund des Ausgangs-
zustandes, der Vorbelastung und der geringen Bedeutung für einen Lebens-
raumverbund einer geringen Stufe zugeordnet. Dies gilt auch für die Erholungs-
eignung und die kleinklimatischen Effekte. Die dennoch zu erwartenden ver-
bleibenden Umweltauswirkungen sind nachstehend schutzgutbezogen aufge-
führt. Diesbezüglich aufgebaut ist die Prognose des zukünftigen Umweltzustan-
des nach Durchführung der Maßnahme einschließlich einer Betrachtung der 
Nullvariante.  
 
Prognose des künftigen Umweltzustandes bei Verwirklichung der Bauleit-
planung 
 
  
Mensch Grundsätzlich sind keine negativen Auswirkungen auf den 

Menschen und seine Gesundheit zu erwarten. Die durch die 
betrieblichen Tätigkeiten des geplanten RuheForstes verur-
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sachten Immissionen sind zu vernachlässigen. Für die Erho-
lungseignung hat der geplante Bestattungswald eine sehr po-
sitive Auswirkung. 

  
Tiere Pflanzen Der sehr geringe Versiegelungsgrad führt zu geringen Eingrif-

fen in die Lebensraumqualität. Die Beeinträchtigungen sind 
durch die vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen ökologisch 
aufgewertet und somit gut ausgeglichen. Hinsichtlich der be-
stehenden landwirtschaftlichen Waldnutzung kann davon aus-
gegangen werden, dass sich für die dort lebenden Tierarten 
keine schlechteren Lebensbedingungen ergeben. Geringe 
Wechselwirkungen ergeben sich hier zu den Schutzgütern 
Wasser und Boden. 

  
Boden Der sehr geringe, bzw. zu vernachlässigender Versiegelungs-

grad führt zu keinen nicht kompensierbaren Auswirkungen. Der 
natürliche Bodenaufbau wird kaum verändert, somit ergeben 
sich nur sehr geringe Auswirkungen auf Versickerung, Poren-
volumen und Leistungsfähigkeit. 

  
Wasser Die Grundwasserneubildung wird durch den sehr geringen 

Versiegelungsgrad kaum bzw. nicht beeinträchtigt. 
  
Klima/ Luft Der sehr geringe Versiegelungsgrad von Flächen führt zu un-

wesentlicher Reduktion von Kaltluftentstehungsgebieten. 
  
Landschaft Durch den entstehenden RuheForst werden sich keine Ver-

schlechterungen von Sichtbeziehungen ergeben.  
 
Die nachstehende Tabelle fasst die Ergebnisse noch einmal zusammen.  
 
Schutzgut Baubedingte 

Auswirkungen 
Anlagenbedingte 
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis bezogen 
auf die Erheblich-
keit 

Klima 
 

gering gering keine Aussage 
möglich 

gering 

Boden 
 

gering gering gering gering 

Grundwasser 
 

gering gering gering gering 

Oberflächen- 
wasser 

gering gering gering gering 

Tiere und 
Pflanzen 

gering gering gering gering 

Mensch/ Lärm 
 

gering gering mittel gering 

Landschaft 
 

gering gering gering gering 

Kultur- und 
Sachgüter 

gering gering gering gering 
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8 Beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
Verzeichnis der beteiligten Träger öffentlicher Belange 

1.   Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben, Dr.-Rothermel-Str. 12, 86381 Krumbach 

2.   Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach Schwaben-Mindelheim, Hallstattstraße 1, 87719 Mindelheim 

3.   Bayerischer Bauernverband KV Unterallgäu, Mindelheimer Straße 18, 87746 Erkheim 

4.   LfU Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bürgermeister-Ulrich-Straße 160, 86179 Augsburg 

5.  Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ, Hofgraben 4, 80539 München 

6.   BUND Naturschutz in Bayern e.V. Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu, Postfach 1142, 87711 Mindelheim 

7.   Deutsche Telekom Technik GmbH T NL Süd, PTI 23, Bahnhofstraße 35, 87435 Kempten 

8.   Gemeinde Aichen, Wiesweg 1, 86479 Aichen 

9.   Gemeinde Balzhausen, Edmund-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen 

10.   Marktgemeinde Markt Wald, Hauptstraße 61, 86865 Markt Wald 

11.   Gemeinde Mittelneufnach, Alpenstraße 10, 86868 Mittelneufnach 

12.   Gemeinde Salgen, Johannesweg 28, 87775 Salgen 

13.   Gemeinde Walkertshofen, Hauptstr. 28, 86877 Walkertshofen 

14.  Handwerkskammer für Schwaben, Siebentischstraße 58, 86161 Augsburg 

15.   Industrie- und Handels- kammer Augsburg, Stettenstr. 1 + 3, 86150 Augsburg 

16.  Herrn Landratsamt Unterallgäu Herrn Bernhard Niethammer, Kreisheimatpfleger, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

17.   Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. Geschäftsstelle Memmingen, Vogelmannstraße 6, 87700 Memmingen 

18.   Landratsamt Unterallgäu Herrn Irsigler - Kreisbaumeister, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

19.   Landratsamt Unterallgäu Abt. Immissionsschutz, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

20.   Landratsamt Unterallgäu Untere Naturschutzbehörde, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

21.   Landratsamt Unterallgäu Abt. Wasserrecht, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

22.   Landratsamt Unterallgäu Abt. Straßenverkehrsrecht, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

23.   Landratsamt Unterallgäu Abt. Tiefbauverwaltung, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

24.   Landratsamt Unterallgäu Bauverwaltung, Bad Wörishofer Str. 33, 87719 Mindelheim 

25.   LEW Verteilnetz GmbH Betriebsstelle Buchloe, Bahnhofstraße 13, 86807 Buchloe 

26.  Luftamt Südbayern, Maximilianstr. 39, 80538 München 

27.   Markt Kirchheim, Marktplatz 6, 87757 Kirchheim 

28.   Markt Tussenhausen, Marktplatz 9, 86874 Tussenhausen 

29.  Naturpark Augsburg Westliche Wälder e.V., Hauptstraße 18, 86850 Fischach 

30.  Regierung von Schwaben Höhere Landesplanungs- behörde, Fronhof 10, 86152 Augsburg 

31.  Regionalverband Donau-Iller Geschäftsstelle, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm 

32.  Firma schwaben netz gmbh, Bayerstraße 45, 86199 Augsburg 

33.   Staatliches Bauamt Kempten, Rottachstraße 13, 87439 Kempten 

34.   Zweckverband Stauden-Wasserversorgung, Waldstr. 4, 86868 Mittelneufnach 

35.  Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Memmingen Außenstelle Mindelheim, Memminger Str. 18, 87719 Mindelheim 

36.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstl. der Bundeswehr Referat Infra I 3 (TöB), Fontainengraben 200, 53123 Bonn 

37.   Wasserwirtschaftsamt Kempten Rottachstr. 15, 87439 Kempten 
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9 Unterschriften: 
 

 
 
Balzhausen,   Ausgefertigt am......................... 

 

  

Gerhard Glogger, Architekt  Susanne Nieberle, 1. Bürgermeisterin 

 
 


